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Sitzungstermine

Ö / N
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Stadtvertretung  Röbel/Müritz (Entscheidung) 06.06.2023 Ö

Beschlussvorschlag

1. Die zum Entwurf (Stand Juli 2022) der Satzung über den 
Bebauungsplan „Turnplatz 2“ der Stadt Röbel/Müritz während der 
Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen wurden geprüft und deren Behandlung wird 
entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in den 
Abwägungstabellen (siehe Anlage zum Abwägungsbeschluss) 
beschlossen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlichkeit und die 
Nachbargemeinden, die Anregungen erhoben haben, vom Ergebnis 
der Abwägung mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

 

Sachverhalt

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz hat in öffentlicher Sitzung am 
27.09.2022 den Entwurf (Stand Juli 2022) der Satzung über den 
Bebauungsplan „Turnplatz 2“ der Stadt Röbel/Müritz beschlossen und zur 
öffentlichen Auslegung bestimmt. 
 
Der Planentwurf mit dazugehöriger Begründung in der Fassung vom Juli 
2022 lag in der Zeit vom 07.11.2022 bis einschließlich 09.12.2022 zu 
jedermanns Einsicht gemäß § 13a Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB im Amt 



Röbel-Müritz, Marktplatz 1, 17207 Röbel/Müritz im Bauamt während der 
Dienstzeiten öffentlich aus. Darüber hinaus war während der 
Auslegungsfrist die Einsichtnahme im Internet auf der Homepage des 
Amtes Röbel-Müritz unter dem Pfad „laufende Bauleitplanverfahren“ 
möglich.
 
Während der Auslegungszeit sind keine Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit eingegangen.
 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(gem. § 13a i.V.m.§ 4 Abs. 2 BauGB) sowie die Nachbargemeinden (gem. § 
13a i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB) wurden mit Schreiben vom 28.10.2022 von 
der Planung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.
 
Gemäß § 1 Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch sind die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen.
Der Inhalt der eingegangenen abwägungsrelevanten Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist in dem 
beiliegendem Abwägungsmaterial (Anlage mit Abwägungsübersicht und 
Abwägungstabellen) aufgeführt. Die Stellungnahmen wurden geprüft. Sie 
sollen entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle be-handelt werden. 
Die im Ergebnis der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen 
gegenüber dem Entwurf (Stand Juli 2022) vorgenommenen Änderungen 
bzw. Anpassungen des Bebauungsplanes berühren nicht die Grundzüge 
der Planung. 
Vom Ergebnis der Abwägung sind diejenigen, die abwägungsrelevante 
Stellungnahmen abgegeben haben, unter Angabe der Gründe zu 
unterrichten. 

Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle 
Auswirkungen

 x Nein  Ja

      
Im Haushalt 
vorgesehen?

  Nein  Ja, Produktkonto 
………………….

 
 

                              
……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………       Überplanmäßige Ausgabe
 
Aufwand/Auszahlung in €      ……………………

  

     Außerplanmäßige Ausgabe
 
Anlage/n

1 Abwägungsübersicht zum Entwurf B-Plan Turnplatz 2 Stand Juli 2022 
(öffentlich)

2 Abwägungstabellen zum Entwurf B-Plan Turnplatz 2 Stand Juli 2022 
(öffentlich)
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Anlage 1 
 

Bebauungsplan „Turnplatz 2“ 
Stadt Röbel/Müritz 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden zum Entwurf  
vom Februar 2023 (ABWÄGUNG) 

 
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz hat am 23.02.2021 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes „Turnplatz 2“ in der Stadt Röbel beschlossen. 

 

Die Behörden und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 28.10.2022 zur Abgabe 

einer Stellungnahme aufgefordert. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte gemäß § 3 Abs.1 

BauGB durch Auslegung vom 07.11.2022 bis einschließlich 09.12.2022 im Amt Röbel-Müritz. 
 

Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen. 
 

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf vom Oktober 2022 

 

Lfd. 
Nr.  

Behörden/Verbände/ 
Nachbargemeinden 

Eingang 
Stellung-
nahmen 

Datum  
Stellung- 
nahmen 

keine  
Einwände 

Anmerkungen
/ Abwägung 
erforderlich 

1. Landkreis MSE  29.12.2022  x 

2. MEWA  08.11.2022 x  

3. Telekom  08.11.2022  x 

4. e.dis  01.11.2022  x 

5. GDM com/ BIL  02.11.2022 x  

6. WBV Müritz  16.11.2022 x  

7. IHK  25.11.2022  x 

8. LafiV  02.11.2022 x  

9. LA Ges. und Soziales  - - - 

10. SBL LA Kultur und 

Denkmalpflege 

 - - - 

11. LA für zentrale Aufgaben 

u. Technik der Polizei 

 18.11.2022 x  

12. Polizeipräsidium Nbg.  28.10.2022 x  

13. StALU  15.11.2022 x  

14. Forstamt Wredenhagen  09.11.2022 x  

15. Bundeswehr  31.10.2022 x  

16. Bergamt Stralsund  24.11.2022 x  

17. BA für Immobilien     

18. Staatl. Bau- und Liegen- 

Schaftsamt Nbg. 

 28.10.2022 x  

19. BVVG 

Bodenverwaltungs- 

und –verwertungs GmbH 

 17.11.2022 x  

20. Straßenbauamt 

Neustrelitz 

 22.11.2022  x 
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21. Amt für Raumordnung 

und Landesplanung 

 25.11.2022 x  

22. 50 Hertz  31.10.2022 x  

 Nachbargemeinden     

1. Bütow  - - - 

2. Gotthun  - - - 

3. Groß Kelle  - - - 

4. Melz  - - - 

5. Bollewick  - - - 

6. Leizen  - - - 

7. Südmüritz  - - - 

      

 
22 Träger öffentlicher Belange und 7 Nachbargemeinden wurden beteiligt 
3 Träger öffentlicher Belange und 7 Nachbargemeinde haben keine Stellungnahme 
abgegeben. 
Von der Öffentlichkeit wurden ebenfalls keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
19 TöB haben geantwortet 
Davon haben:  - 14 TöB haben keine Bedenken gegen die Planung hervorgebracht  

- 5 TöB haben Hinweise oder Anregungen vorgebracht 
 
 

2. Abwägung 

 
Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form. 
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Anlage 2 
 

Stellungnahme Nr. 1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

             

 
TÖB-Nr. 1 vom 29.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
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Stellungnahme Nr. 1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans bleibt mit der 1. Änderung bestehen. Diese 
wird auf die Rechtswirksamkeit der Neubekanntmachung vom 03.09.2022 abgestellt. 
Die Begründung wird unter Punkt 2.1.1 angepasst.  
 
 
Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes wurde bereits eingeleitet und 
befindet sich in der Entwurfsphase. 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. 1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         
 

 
Zu 4. 
 
 
Die Rechtsgrundlage (§ 1 Abs. 5 BauNVO) wurde in den textlichen Festsetzungen unter 
Punkt 1 und in der Begründung unter Punkt 3.1.1 ergänzt. 
 
 
 
 
Zu II. 
 
1. 
 
Schutzgebiete 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Eingriffsregelung 
Die verbindliche Reservierungsbestätigung wird der unteren Naturschutzbehörde 
umgehend zugesandt.  
 
 
 
 
Gehölzschutz 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird unter Punkt 3.1.5 
entsprechend angepasst. 
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Vorentwurf - Stellungnahme Nr. 1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

         

 
 
 
 
Artenschutz 
Wird zur Kenntnis genommen 
 
Zu Hinweis: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der Ersatzquartiere hat 
bereits begonnen und wird der untere NB nachgewiesen. 
 
 
Zu 2. 
Niederschlagswasser 
Der Hinweis wird unter Punkt 8 (Hinweise) im Plan und in der Begründung unter Punkt 
3.4 mit aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserbilanz 
Der Hinweis wird unter Punkt 8 (Hinweise) im Plan und in der Begründung unter Punkt 
3.4 mit aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewässerschutz 
Zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. 1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

    
    

 
 
Zu 3. 
Hinweise zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. 
Im September 2022 wurde eine Prüfung der Altlastenverdachtsflächen vorgenommen. 
Dieser Bericht wird der unteren Immissionsschutzbehörde umgehend vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Hinweis zur Kenntnis genommen 
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Vorentwurf - Stellungnahme Nr. 1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
 

      

 
Zu 5. Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
III. Sonstiges 
 
 
Die Unterlagen werden diesbezüglich geprüft und entsprechend korrigiert. 
 
 
 
Die Signatur zum Anpflanzen von Hecken wird in der Planzeichenerklärung angeglichen 
 
Das Planzeichen wird in der Planzeichenerklärung entfernt. 
 
 
Das Leitungsrecht wird in der Planzeichenerklärung dem § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 
zugeordnet. Die Gasleitung bleibt den Nachrichtlichen Übernahmen zugeordnet. 
 
 
Die Altlastenverdachtsfläche wurde aus dem Altlastenkataster nachrichtlich 
übernommen. Die Rechtsgrundlage ist richtigerweise § 9 Abs. 6 BauGB. Der Absatz 5 
Nummer 3 wird gestrichen. 
 
Die Nutzungsschablonen werden mit der der Planzeichenerklärung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:\2021b002-Röbel\30\TÖB\doc\Tabellen Abwägung Entwurf.docx          7 

Nachfolgend die Stellungnahme Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aus der 
Frühzeitigen Beteiligung vom 08.05.2022, weil Bezugnahme  

- Anlage -  

 

         

 
TÖB-Nr. 1 vom 08.05.2022 
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Stellungnahme Nr. 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Anlage  
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Stellungnahme Nr. 1.3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Anlage  
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Stellungnahme Nr. 1.4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Anlage  
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Stellungnahme Nr. 1.5 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Anlage  
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Stellungnahme Nr. 2 Müritz-Elde-Wasser Röbel/Müritz Abwägung 

    

      
 

 
 
TÖB-Nr. 2 vom 08.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. 3 Telekom Abwägung 

 

 
Stellungnahme Nr. 3 vom 08.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage der Telekommunikationslinien wird zur Kenntnis genommen, jedoch nicht 
dargestellt, da es sich um Anschlüsse handelt, welche keinen überregionalen Bezug 
haben.  
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Stellungnahme Nr. 3 Telekom Abwägung 
 

        

 
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Überbauung bzw. Baumpflanzungen der 
Telekommunikationslinien sind nicht geplant. 
Um dies sicherzustellen, wird folgender Hinweis in die Begründung unter Punkt 3.4 
aufgeführt. 
 
Telekommunikationslinien dürfen weder mit Bäumen überpflanzt, noch überbaut werden. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 
oberirdische Gehäuse so weit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. 
mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass 
sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage, der zum Zeitpunkt der 
Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren und 
einen Schachtschein einholen.  
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Stellungnahme Nr. 3 Telekom Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 4.1 e.dis Abwägung 
 

         

 
 
Stellungnahme Nr. 3 vom 08.11.2022 
 
 
 
Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgender Hinweis wird in die Begründung unter Punkt 3.1.5 übernommen. 
 
Bei Beschädigungen an Gasrohrleitungen zählen auch Schäden ohne Gasaustritt 

(Deformierungen, Umhüllungsschäden). Wenn eine Rohrleitung so beschädigt worden 

ist, dass der Inhalt austritt, sind sofort Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu 

treffen und die e.dis Netz GmbH ist unverzüglich zu informieren. 
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Stellungnahme Nr. 4.2 e.dis Abwägung / Anlage 
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Stellungnahme Nr. 5 GDMcom Abwägung 
 

      

   
 

 
 
Stellungnahme Nr. 5 vom 02.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 5 GDMcom Abwägung 
 

         
 

 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ausgleich des Eingriffs wird über den Kauf von Ökopunkten aus dem Ökokonto Nr. 
LRO-048 vorgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 6 WBV Müritz Abwägung 
 

 

 
Stellungnahme Nr. 6 vom 16.11.2022 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
 
Es sind keine Ausgleichsmaßnahmen im Schutzstreifen des Dambecker Grabens 
vorgesehen. 
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Stellungnahme Nr. 7 IHK Neubrandenburg Abwägung 
 

         
 

 
 
Stellungnahme Nr. 7 vom 25.11.2022 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird unter Punkt 1.1 demensprechend angepasst. 
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Stellungnahme Nr. 8 Landesamt für innere Verwaltung Abwägung 
 

         
 

 
 
Stellungnahme Nr. 8 vom 02.11.2022 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 11 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei Abwägung 
 

          
 

 
 
Stellungnahme Nr. 11 vom 18.11.2022 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landkreis wurde am Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
Dieser Hinweis wurde bereits in den Entwurf des Bebauungsplanes unter Punkt 6 
aufgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 11 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 12 Polizeiinspektion Neubrandenburg Abwägung 
 

     

    
 

 
 
TÖB-Nr. 13 vom 28.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Frühzeitige Stellungnahme Nr. 12 Polizeiinspektion Neubrandenburg Anlage 
 

     

    
 

 
 
TÖB-Nr. 13 vom 21.03.2022 
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Stellungnahme Nr. 13 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Abwägung 

 

           

       

 
TÖB-Nr. 13 vom 15.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis bereits in der Begründung unter Punkt 6 vorhanden. 
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Stellungnahme Nr. 14 Forstamt Wredenhagen Abwägung 
 

                         
       

 
TÖB-Nr. 14 vom 09.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. 14 Forstamt Wredenhagen  
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Stellungnahme Nr. 15 Bundeswehr Abwägung 
 

          

 
 
TÖB-Nr. 15 vom 31.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 16 Bergamt Stralsund Abwägung 
 

         

 
 
 
TÖB-Nr. 16 vom 24.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 18 Staatliches Amt für Bau- und Liegenschaften Abwägung 
 

         

 
 
TÖB-Nr. 18 vom 28.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise. 
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Stellungnahme Nr. 19  Bodenverwertungs- und –verwertungs GmbH Abwägung 
 

   

              

 
TÖB-Nr. 19 vom 17.11.2022 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise 
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Stellungnahme Nr. 19  Bodenverwertungs- und –verwertungs GmbH vom 
07.03.2022 aus Frühzeitiger Beteiligung, weil Bezugnahme 

Anlage 
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Stellungnahme Nr. 20 Straßenbauamt Neustrelitz Abwägung 

        

            

 
 
TÖB-Nr. 20 vom 22.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die verkehrliche Anbindung in Form des „Schleppkurvenplans“ wird in die Unterlagen 
des Bebauungsplanes mit aufgenommen. 
Bei Baudurchführung der Zufahrt wird dies mit der zuständigen Straßenmeisterei 
abgestimmt. Dies wird in der Begründung unter Punkt 3.3 ergänzt. 
 
 
 
Während des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes wurde ein 
Schallschutzgutachten erstellt, aus dem hervorgeht, dass keine störenden Immissionen 
von der L24 auf das Plangebiet einwirken.  



N:\2021b002-Röbel\30\TÖB\doc\Tabellen Abwägung Entwurf.docx          36 

Stellungnahme Nr. 20 Straßenbauamt Neustrelitz Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 21 Amt für Raumordnung und Landesplanung Abwägung 
 

         

 
TÖB-Nr. 21 vom 25.11.2022 
 
 
 
 
 
Landesplanerische Zustimmung 
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Stellungnahme Nr. 22 50hertz Abwägung 

               

      
            
    
     

 
 
 
TÖB-Nr. 22 vom 31.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahmen ohne Hinweise. 
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